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1. Private Pkw-Nutzung durch den Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH 
 
Zum Arbeitslohn zählt der Bundesfinanzhof (BFH) in seinem Urteil vom 23.4.2009 auch die unent-
geltliche bzw. verbilligte Überlassung eines Dienstwagens durch den Arbeitgeber an den Arbeitneh-
mer zur Privatnutzung, und zwar auch dann, wenn es sich bei dem Arbeitnehmer um den beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH handelt, dem die private Nutzung des Pkws im An-
stellungsvertrag ausdrücklich gestattet worden ist. Der Ansatz einer verdeckten Gewinnausschüttung 
(vGA) kommt in einem solchen Fall nicht in Betracht.  
 
Eine vGA ist lediglich in den Fällen anzusetzen, in denen ein Gesellschafter-Geschäftsführer den 
Betriebs-PKW ohne entsprechende Gestattung der Gesellschaft für private Zwecke nutzt. Aller-
dings liegt bei einer nachhaltigen „vertragswidrigen“ privaten Nutzung eines betrieblichen PKW durch 
den vertraglich gebundenen Gesellschafter-Geschäftsführer der Schluss nahe, dass Nutzungsbeschrän-
kung oder -verbot nicht ernstlich gemeint sind, sondern lediglich „auf dem Papier stehen“, da übli-
cherweise der Arbeitgeber eine unbefugte Nutzung durch den Arbeitnehmer nicht duldet. Unterbindet 
der Arbeitgeber (Kapitalgesellschaft) die unbefugte Nutzung durch den Arbeitnehmer (Gesellschafter-
Geschäftsführer) nicht, kann dies sowohl durch das Beteiligungsverhältnis als auch durch das Arbeits-
verhältnis veranlasst sein. Die Zuordnung bedarf der wertenden Betrachtung aller Gesamtumstände 
des Einzelfalls, bei der immer auch zu berücksichtigen ist, dass die „vertragswidrige“ Privatnutzung 
auf einer vom schriftlich Vereinbarten abweichenden, mündlich oder konkludent getroffenen Nut-
zungs- oder Überlassungsvereinbarung beruhen und damit im Arbeitsverhältnis wurzeln kann. 



 
Darüber hinaus hat der BFH klargestellt, dass es für die Frage, ob ein Gesellschafter-Geschäftsführer 
als Arbeitnehmer im steuerrechtlichen Sinne zu beurteilen ist, anders als im Sozialversicherungsrecht 
nicht darauf ankommt, in welchem Verhältnis er an der Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Allerdings 
sind Gesellschafter-Geschäftsführer, die mindestens 50 % des Stammkapitals der GmbH inne-
haben, regelmäßig nicht Arbeitnehmer im Sinne des Sozialversicherungsrechts. 
 
 
2. Zahlung einer Pension neben einem Gehalt für eine aktive Tätigkeit 

als verdeckte Gewinnausschüttung 
 
Eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) einer Kapitalgesellschaft ist gegeben, wenn die Kapitalge-
sellschaft ihrem Gesellschafter außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Gewinnverteilung einen Vermö-
gensvorteil zuwendet und diese Zuwendung ihren Anlass oder ihre Mitveranlassung im Gesellschafts-
verhältnis hat. Das ist der Fall, wenn ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer diesen Vor-
teil unter sonst gleichen Umständen einem Nichtgesellschafter nicht zugewendet hätte.  
 
Die neben dem Geschäftsführergehalt an den beherrschenden Gesellschafter gezahlten Ruhegehalts-
leistungen sind nach Auffassung des Finanzgerichts München in seinem Urteil vom 16.12.2008 als 
vGA zu beurteilen. Die Zahlung eines Gehalts für die aktive Tätigkeit und einer Pension für den Ru-
hestand schließen sich grundsätzlich gegenseitig aus, selbst wenn im Arbeitsvertrag von Anfang an 
vereinbart wurde, dass ab Erreichen der vereinbarten Altersgrenze beides nebeneinander gezahlt wer-
den soll.  
 
 
3. Aufwendungen für eine Veranstaltung mit gesellschaftlichen und  

betrieblichen Elementen 
 
Mit Urteil vom 30.4.2009 kam der Bundesfinanzhof zu dem Entschluss, dass eine Veranstaltung des 
Arbeitgebers, die sowohl betriebliche als auch gesellschaftliche Bestandteile enthält, in Bezug auf den 
gesellschaftlichen Teil als Lohnzuwendung zu behandeln ist, wenn die Aufwendungen des Arbeitge-
bers insgesamt mehr als 110 € je Arbeitnehmer betragen haben. 
 
Ein dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zugewendeter Vorteil muss Entlohnungscharakter haben, um 
als steuerpflichtiger Arbeitslohn angesehen zu werden. Dem fehlt es u. a. in den Fällen, in denen der 
Arbeitgeber die Leistungen im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse vornimmt. Das ist bei Auf-
wendungen des Arbeitgebers aus Anlass einer sog. Betriebsveranstaltung anzunehmen, sofern eine 
Freigrenze von z. Z. 110 € je Arbeitnehmer nicht überschritten wird. 
 
Eine Betriebsveranstaltung kann jedoch auch Elemente einer sonstigen betrieblichen Veranstaltung, 
die ihrerseits nicht zu einer Lohnzuwendung führt, enthalten. Die Gesamtveranstaltung ist dann als 
gemischt veranlasst zu werten mit der Folge, dass die Sachzuwendungen aufzuteilen sind. Die Auf-
wendungen des Arbeitgebers für die Gesamtveranstaltung sind insgesamt nur dann kein Arbeitslohn, 
wenn die dem Betriebsveranstaltungsteil zuzurechnenden anteiligen Kosten die erwähnte Freigrenze 
von 110 € nicht überschreiten. 
 
 
4. Aufwendungen für Erststudium 
 
Seit dem 1.1.2004 können Steuerpflichtige ihre Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung 
und für das Erststudium nur noch im Rahmen ihrer beschränkt abzugsfähigen Sonderausgaben bis zu 
einem Höchstbetrag von 4.000 € im Jahr steuerlich geltend machen. Berücksichtigungsfähig sind z. B. 
Schul- und Studiengebühren, Aufwendungen für Fahrten, Fachbücher und für ein häusliches Arbeits-
zimmer, Unterkunftskosten und Verpflegungsmehraufwendungen bei einer auswärtigen Unterbrin-
gung oder Aufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung.  
 



Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, die einen weitergehenden Abzug als vorab entstandene 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben allgemein für Ausbildungskosten zugelassen hat (z. B. für die 
erstmalige Berufsausbildung, Umschulungsmaßnahmen, ein berufsbegleitendes Erst- oder Promoti-
onsstudium), ist damit nur bis zum 31.12.2003 anwendbar.  
 
Die neue gesetzliche Vorschrift lässt einen Abzug als Werbungskosten nur dann zu, wenn die Auf-
wendungen im Rahmen eines Dienstverhältnisses entstehen, also beruflich bedingt sind.  
 
Der Ansatz als Sonderausgaben wirkt sich steuerlich allerdings nur dann aus, wenn positive Einkünfte 
in dem Veranlagungsjahr erzielt wurden. Zu dieser Problematik sind beim Bundesfinanzhof (BFH) 
mehrere Verfahren anhängig. Nunmehr hat der BFH eine  Entscheidung des Niedersächsischen Fi-
nanzgerichts (FG) aufgehoben und zur weiteren Verhandlung zurückverwiesen. 
 
Im entschiedenen Fall nahm ein Steuerpflichtiger nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung ein 
Studium auf. Die Aufwendungen für dieses Studium ließ das Finanzamt lediglich als Sonderausgaben 
bis zu einem Betrag von maximal 4.000 € im Jahr zu. Dieser Auffassung folgte der BFH nicht und 
verwies die Sache zur weiteren Verhandlung nach seinen Vorgaben an das FG zurück.  
 
Betroffene Steuerpflichtige sollten die ihnen entstandenen Kosten als vorweggenommene Werbungs-
kosten bzw. Betriebsausgaben, je nachdem, ob nach dem Studium eine Tätigkeit als Arbeitnehmer 
oder eine selbstständige Tätigkeit angestrebt wird, steuerlich geltend machen. Seit 2005 ist die zwei-
jährige Antragsfrist für die Antragsveranlagung weggefallen. Der Antrag zur Veranlagung kann für 
jedes Jahr bis zum Ablauf der vierjährigen Festsetzungsfrist gestellt werden. 
 
 
5. Höheres Elterngeld nach Steuerklassenwechsel 
 
Eltern dürfen vor der Geburt ihres Kindes die Steuerklassen wechseln, um eine Erhöhung des Eltern-
geldes zu erzielen. Das Elterngeld wird grundsätzlich nach dem durchschnittlichen monatlichen Er-
werbseinkommen des Berechtigten in den letzten zwölf Monaten vor dem Monat der Geburt des Kin-
des berechnet. Dabei sind u. a. die auf dieses Einkommen entfallenden Steuern abzuziehen. Das El-
terngeld beträgt 67 % des so ermittelten Einkommens bis zu einem Höchstbetrag von 1.800 € monat-
lich.  
 
Das Bundessozialgericht (BSG) hat am 25.6.2009 in zwei Fällen entschieden, dass ein veranlasster 
Wechsel der Lohnsteuerklasse bei der Bemessung des Elterngeldes berücksichtigt werden muss. 
 
In einem Fall war die Steuerklasse von IV auf III, in dem anderen von V auf III geändert worden. Das 
führte zu geringeren monatlichen Steuerabzügen vom Arbeitsentgelt der Steuerpflichtigen. Gleich-
zeitig stiegen allerdings die von ihren Ehegatten (jetzt nach Steuerklasse V) entrichteten Einkommen-
steuerbeträge so stark an, dass sich auch die monatlichen Steuerzahlungen der Eheleute insgesamt 
deutlich erhöhten. Dieser Effekt wurde bei der späteren Steuerfestsetzung wieder ausgeglichen. 
 
Das Verhalten der Steuerpflichtigen sah das BSG nicht als rechtsethisch verwerflich und damit als 
rechtsmissbräuchlich an. Der Steuerklassenwechsel ist nach dem Einkommensteuergesetz erlaubt. 
Seine Berücksichtigung ist durch Vorschriften des Bundeselterngeld- und Erziehungszeitengesetzes 
weder ausgeschlossen noch sonst wie beschränkt. Ein Missbrauchsvorwurf lässt sich nach Auffassung 
des BSG nicht hinreichend begründen. Die Möglichkeit eines derartigen Steuerklassenwechsels ist im 
Gesetzgebungsverfahren erörtert worden, ohne dass dabei von Rechtsmissbrauch die Rede war.  
 
 
6. Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten 
 
Das Finanzamt kann auf Antrag gestatten, dass ein Unternehmer, dessen Gesamtumsatz im vorange-
gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 250.000 € betragen hat, die Umsatzsteuer nicht nach vereinbar-
ten Entgelten, sondern nach vereinnahmten Entgelten berechnet (Istversteuerung).   



Durch das Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bür-
gerentlastungsgesetz) wurde auch das Umsatzsteuergesetz geändert.  
 
Demnach tritt rückwirkend vom 1.7.2009 bis zum 31.12.2011 an die Stelle des Betrages von 250.000 
€ der Betrag von 500.000 €. Die bisher nur in den neuen Bundesländern geltende Umsatzgrenze gilt 
damit im gesamten Bundesgebiet. Das Bundesfinanzministerium hat dazu folgende Festlegung getrof-
fen:   
 
• Die Genehmigung der Istversteuerung wird nur für Umsätze erteilt, die nach dem 30.6.2009 ausge-

führt werden. Ein rückwirkender Wechsel für Voranmeldungszeiträume, die vor dem 1.7.2009 en-
den, ist nicht möglich. 

 
• Hinsichtlich des maßgeblichen Gesamtumsatzes wird ausschließlich auf den Umsatz des Kalender-

jahres 2008 abgestellt, der für eine Genehmigung der Istversteuerung nach der Neuregelung nicht 
mehr als 500.000 € betragen darf. Der im ersten Halbjahr des Kalenderjahres 2009 erzielte Ge-
samtumsatz bleibt außer Betracht.  

 
 
7. Guter Glaube an die Erfüllung der Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs  

wird nicht geschützt 
 
Der Unternehmer kann die in Rechnungen gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer für Lieferungen und 
sonstige Leistungen, die von anderen Unternehmern für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als 
Vorsteuerbeträge abziehen. Zu den materiell-rechtlichen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs gehört 
eine ordnungsgemäße Rechnung.  
 
Die Angaben in der Rechnung muss eine eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung des 
leistenden Unternehmers ermöglichen. Rechnungsaussteller und leistender Unternehmer müssen 
grundsätzlich identisch sein. Hierfür ist die Angabe der zutreffenden Anschrift in der Rechnung 
erforderlich, die es der Finanzverwaltung ermöglicht zu überprüfen, ob tatsächlich der abrech-
nende Unternehmer den in der Rechnung ausgewiesenen Umsatz ausgeführt hat.  
 
Die Berücksichtigung des Vertrauensschutzes aufgrund besonderer Verhältnisse des Einzelfalles – 
wenn der Unternehmer die Unrichtigkeit der Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmannes nicht hätte erkennen können – ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) 
vom 30.4.2009 im Rahmen der Steuerfestsetzung nicht möglich. Das Umsatzsteuergesetz sieht den 
Schutz des guten Glaubens an die Erfüllung der Vorsteuerabzugsvoraussetzungen nicht vor. Hierfür 
kommt lediglich eine Billigkeitsmaßnahme in Betracht.  
 
 
8.  Grundbesitzwerte als Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer 

verfassungswidrig? 
 
Mit Beschluss vom 27.5.2009 hat der Bundesfinanzhof (BFH) das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) dazu aufgefordert, einem Revisionsverfahren zur Grunderwerbsteuer beizutreten, in welchem 
die Verfassungsmäßigkeit der Grundbesitzbewertung zu prüfen ist.  
 
In dem Verfahren ist zu entscheiden, inwieweit für den Erwerb der gesamten Anteile an einer Kapital-
gesellschaft mit Grundbesitz Grunderwerbsteuer festzusetzen ist. Die Grunderwerbsteuer bemisst sich 
u. a. bei steuerpflichtigen Anteilsvereinigungen und -erwerben nicht nach dem Wert der Gegenleistung 
(Regelbemessungsgrundlage); vielmehr werden für diese Fälle die vom Finanzamt gesondert festzu-
stellenden (vor dem 1.1.2009 auch für die Erbschaftsteuer maßgeblichen) Grundbesitzwerte als Steu-
erbemessungsgrundlage herangezogen. 



 
Diese Grundbesitzbewertung hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in dem zur Erbschaft- und 
Schenkungsteuer ergangenen Beschluss vom 7.11.2006 als verfassungswidrig beanstandet. Es hat 
insbesondere festgestellt, dass die Grundbesitzwerte für bebaute Grundstücke zwischen weniger als 
20 % und über 100 % des gemeinen Werts liegen und somit eine so große Streubreite aufweisen, dass 
der Bewertung Zufälliges und Willkürliches anhaftet, ohne dass dies als Folge einer zulässigen Typi-
sierung verfassungsrechtlich hinnehmbar ist. 
 
Der Gesetzgeber hat im Hinblick auf diese Entscheidung durch das Erbschaftsteuerreformgesetz vom 
24.12.2008 lediglich die Grundbesitzbewertung für die Erbschaft- und Schenkungsteuer neu geregelt. 
Für die Grunderwerbsteuer hat er es demgegenüber bei den bisherigen, vom BVerfG beanstandeten 
Bewertungsvorschriften belassen. Der BFH zieht deshalb eine Vorlage an das BVerfG in Betracht und 
hat zunächst mit Beschluss vom 27.5.2009 das BMF aufgefordert, dem Verfahren beizutreten, um sich 
zu dieser Problematik zu äußern. 
 
 
9. Anzeige- und Berichtigungspflicht bei nachträglichem Erkennen 

von Falschangaben 
 
Die Umsatzsteuer ist eine Jahressteuer. Gleichwohl hat der Unternehmer im Verfahren zur Umsatzbe-
steuerung bezogen auf jedes Kalenderjahr mehrere steuerliche Erklärungspflichten. Zum einen hat er 
beim Finanzamt bei monatlicher Anmeldung bis zum zehnten Tag nach Ablauf des Kalendermonats 
eine Umsatzsteuervoranmeldung einzureichen, in der er die Steuer für den Voranmeldungszeitraum 
selbst zu berechnen hat. Zum anderen hat er für das Kalenderjahr eine Umsatzsteuerjahreserklärung 
abzugeben. Ist der Voranmeldungszeitraum das Vierteljahr, hat der Unternehmer insgesamt fünf Steu-
eranmeldungen einzureichen. Die Pflicht zur Abgabe einer Umsatzsteuerjahreserklärung besteht auch 
dann, wenn einzelne oder alle Voranmeldungen für das jeweilige Kalenderjahr unrichtig sind.  
 
Erkennt ein Steuerpflichtiger im Nachhinein vor Ablauf einer sog. Festsetzungsfrist, dass eine 
von ihm oder für ihn abgegebene Erklärung unrichtig oder unvollständig ist und dass es da-
durch zu einer Verkürzung von Steuern kommen kann oder bereits gekommen ist, so ist er ver-
pflichtet, dies unverzüglich anzuzeigen und die erforderliche Richtigstellung vorzunehmen.  
 
 
10. Aufwertung ehrenamtlicher Betreuer 
 
Ehrenamtliche Betreuer von Menschen in Pflegeheimen erhalten in Zukunft dieselben steuerlichen 
Privilegien wie Übungsleiter. Für Betreuer gilt deshalb ebenfalls eine jährliche Steuerbefreiung von 
2.100 €.  
 
Mit der Erstreckung der Übungsleiterpauschale auf freiwillige Betreuer will der Gesetzgeber nicht nur 
signalisieren, dass ihm das Ehrenamt wichtig ist, sondern auch steigenden Ausgaben für Berufsbetreu-
ungen entgegenwirken. 



 
 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli-Zuschlag (mtl.)  
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag 10.9.2009 

Sozialversicherungsbeiträge 28.9.2009 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2009 = 0,12 % 
 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 
 1.7. – 31.12.2008 = 3,19 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php 
 

  
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2009: 
Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8; 
 Februar = 106,9; Januar = 106,3 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen wer-
den. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 


